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 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 und 2017 auf der Abrüstungskonferenz geführten konstruktiven, strukturierten 

und zielgerichteten Aussprache über die Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum, 

 darauf hinweisend, dass China und die Russische Föderation auf der Abrüstungskon-

ferenz 2008 den Entwurf eines Vertrags über die Verhütung der Einbringung von Waffen in 

den Weltraum und der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Weltraumgegen-

stände und 2014 eine aktualisierte Version dieses Entwurfs vorlegten4, 

 Kenntnis nehmend von dem Beschluss der Abrüstungskonferenz, für ihre Tagung 

2009 eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die alle Fragen im Zusammenhang mit der Verhütung 

eines Wettrüstens im Weltraum sachbezogen und ohne Einschränkungen erörtern soll, 

 1. bekräftigt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Verhütung eines Wettrüstens 

im Weltraum sowie die Bereitschaft aller Staaten, in Übereinstimmung mit dem Vertrag 

über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nut-

zung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper1 ihren Beitrag 

zur Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten; 

 2. räumt erneut ein, wie auch im Bericht des Ad-hoc-Ausschusses zur Verhütung 

eines Wettrüstens im Weltraum festgestellt wird, dass die auf den Weltraum anwendbare 

Rechtsordnung allein noch keine Gewähr für die Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum 

bietet, dass die Rechtsordnung eine bedeutsame Rolle bei der Verhütung eines Wettrüstens 

in diesem Umweltbereich spielt, dass es erforderlich ist, diese Rechtsordnung zu konsoli-
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die Abrüstungskonferenz über die Fortschritte etwaiger bilateraler und multilateraler Ver-


